
 

 

Referentenentwurf 

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Verordnung über die Meldungen zu Zahlungskonten für die Vergleichs-
website nach dem Zahlungskontengesetz 

(Vergleichswebsitemeldeverordnung – VglWebMV) 

A. Problem und Ziel 

Das Gesetz über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zah-
lungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (Zah-
lungskontengesetz) vom 11. April 2016 (BGBl. I S. 720), das zuletzt durch Artikel 26 des 
Gesetzes vom XXXXX (BGBl. 2023 I Nr. XXXX) geändert worden ist, sieht in Umsetzung 
der Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 
über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten 
und den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 214) vor, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eine Ver-
gleichswebsite für Zahlungskonten nach dem Zahlungskontengesetz betreibt.  

Die Vergleichswebsite soll die Transparenz von Informationen über Entgelte für die Dienste, 
die mit Zahlungskonten verbunden sind, verbessern und Verbraucherinnen und Verbrau-
chern eine einfache und objektive Vergleichsmöglichkeit an die Hand geben. Zu diesem 
Zweck sieht das Zahlungskontengesetz vor, dass Zahlungsdienstleister verpflichtet sind, 
an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Daten zu den Vergleichskriterien 
zu melden. 

B. Lösung 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erlässt eine Verordnung, in der die Ver-
gleichskriterien nach § 17 des Zahlungskontengesetzes konkretisiert und ergänzt werden 
und Bestimmungen zum Zeitpunkt sowie zur Art und Form der Meldung der Vergleichskri-
terien durch die Zahlungsdienstleister getroffen werden.  

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 
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E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand.  

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

F. Weitere Kosten 

Es entstehen keine weiteren Kosten. 
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Referentenentwurf der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht 

Verordnung über die Meldungen zu Zahlungskonten für die Ver-
gleichswebsite nach dem Zahlungskontengesetz 

(Vergleichswebsitemeldeverordnung –VglWebMV) 

Vom ... 

Auf Grund des § 19 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 1 und 3 des Zahlungskonten-
gesetzes vom 11. April 2016 (BGBl. I S. 720), der zuletzt durch Artikel 26 Nummer 6 des 
Gesetzes vom XXXXX (BGBl. 2023 I Nr. XXXX) geändert worden ist, in Verbindung mit § X 
der Verordnung vom XXXXX (BGBl. 2023 I Nr. XXXX) zur Übertragung von Befugnissen 
zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht, der durch XXX der Verordnung vom XXXXXX (BGBl. 2023 I S. XXXX) eingefügt wor-
den ist, verordnet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesministerium der Justiz und dem Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz: 

§ 1 

Regelungsgegenstand 

Diese Verordnung trifft Regelungen  

1. zur Meldung von Daten für die Vergleichwebsite nach dem Zahlungskontengesetz und  

2. zur Konkretisierung und Ergänzung der Vergleichskriterien. 

§ 2 

Zu meldende Daten  

(1) Die Meldeverpflichtung nach § 17 Absatz 2 des Zahlungskontengesetzes umfasst 
für jedes von einem Zahlungsdienstleister für Verbraucher angebotene Zahlungskonto die 
folgenden Daten: 

1. den Namen des Zahlungsdienstleisters, 

2. die weitere Bezeichnung des Zahlungsdienstleisters oder der Niederlassung des Zah-
lungsdienstleisters, unter der er das Zahlungskonto anbietet, 

3. die Adresse des Zahlungsdienstleisters, 

4. die Internetadresse des Zahlungsdienstleisters, 

5. eine Kontaktmöglichkeit für eine Verbrauchermeldung an den Zahlungsdienstleister, 

6. die Produktbezeichnung des Zahlungskontos, 

7. das Datum der Meldung sowie 
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8. die in der Anlage 1 genannten Vergleichskriterien und die zu diesen Vergleichskriterien 
nach der Anlage zu meldenden Daten.  

(2) Die Meldeverpflichtung nach § 17 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Zahlungskontenge-
setzes umfasst auch die Meldung der Daten zur Berichtigung unrichtig gemeldeter Daten.  

§ 3 

Frist für die erstmalige Umsetzung der Meldeverpflichtung 

Die erste Meldung nach § 17 Absatz 2 Satz 1 des Zahlungskontengesetzes muss im 
Zeitraum von 01.09.2024 bis 30.09.2024 erfolgen. 

§ 4 

Form der Meldung 

(1) Der Zahlungsdienstleister muss alle Daten zu den jeweils angebotenen Zahlungs-
konten, zu deren Meldung er nach § 17 Absatz 2 Satz 1 des Zahlungskontengesetzes ver-
pflichtet ist, in einem einheitlichen und vollständigen Datensatz zusammenfassen. In einem 
einheitlichen und vollständigen Datensatz zusammenzufassen sind auch jeweils 

1. die Meldungen nach § 17 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Zahlungskontengesetzes und  

2. die Meldungen zur Berichtigung unrichtig gemeldeter Daten, die auf der Vergleichs-
website angezeigt werden. 

(2) Die Meldung muss elektronisch über die Meldeplattform der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht erfolgen. Für die Meldung ist das hierfür bereitgestellte Fach-
verfahren zu verwenden. 

§ 5 

Ordnungsgemäße Datenübermittlung 

(1) Bei der Meldung muss der Zahlungsdienstleister die ordnungsgemäße Datenüber-
mittlung sicherstellen. 

(2) Für die ordnungsgemäße Datenübermittlung veröffentlicht die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht über die Meldeplattform und auf ihrer Internetseite Informati-
onen und Hinweise 

1. zur Meldung,  

2. zum elektronischen Einreichungsweg, 

3. zu den Datenformaten, die bei der Meldung zu verwenden sind, und 

4. zu den nach § 2 zu meldenden Daten.  

(3) Die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlichten Infor-
mationen und Hinweise müssen vom Zahlungsdienstleister beachtet werden. Weitere als 
die nach § 2 zu meldenden Daten darf er in der Meldung nicht übermitteln.  
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§ 6 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am [einsetzen:Tag nach der Verkündung] in Kraft. 
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Anlage 

(zu § 2 Absatz 1 Nummer 8) 

Zu meldende Daten zu den Vergleichskriterien  

Alle zu meldenden Daten sind Pflichtangaben.   

In welchem Datenformat die jeweiligen Angaben zu melden sind, ergibt sich aus den Infor-
mationen und Hinweisen, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nach 
§ 5 Absatz 2 Nummer 3 veröffentlicht werden. 

Bei Meldung des Entgelts zu einem Vergleichskriterium ist jeweils zusätzlich anzugeben, 
ob dieses Entgelt in dem monatlichen Entgelt für die Kontoführung enthalten ist. Ist dies 
nicht der Fall, so ist die Höhe der hierfür zusätzlich anfallenden Entgelte und Kosten anzu-
geben. Auch ist anzugeben, ob sich Entgelte und Kosten bei Vorliegen weiterer Vorausset-
zungen ändern. 

 

Num-
mer 

Vergleichskriterium Zu meldende Daten zum Vergleichkriterium 

1 Filialnetz 

§ 17 Absatz 1 Nummer 2 des 
Zahlungskontengesetzes 

1.1 Anzahl der inländischen Zweigstellen 

1.2 Postleitzahl für jede inländische Zweigstelle 

2 Geldautomatennetz  

§ 17 Absatz 1 Nummer 3 des 
Zahlungskontengesetzes 

2.1 Anzahl der Geldautomaten im Inland, an denen 
mit einer zum Zahlungskonto ausgestellten Zah-
lungskarte unentgeltlich Bargeld abgehoben wer-
den kann 

2.2 Angabe, ob die Möglichkeit besteht, im Ausland 
mit einer zum Zahlungskonto ausgestellten Zah-
lungskarte unentgeltlich am Geldautomaten Bargeld 
abzuheben 

3 Einlagensicherungssystem 3.1 Angabe, ob der Zahlungsdienstleister einem 
Einlagensicherungssystem nach Artikel 2 Absatz 1 
Nummer 1 der Richtlinie 2014/49/EU angeschlos-
sen ist, und, wenn ja, in welchem Staat der EU oder 
des EWR dieses Einlagensicherungssystem seinen 
Sitz hat 

3.2 Angabe, ob der Zahlungsdienstleister einer frei-
willigen Einlagensicherung angeschlossen ist 

4 Gemeinschaftskonto Angabe, ob das Zahlungskonto als Gemeinschafts-
konto geführt werden kann 

5 Basiskonto nach dem Zah-
lungskontengesetz 

Angabe, ob das Zahlungskonto ein Basiskonto nach 
§ 30 Absatz 2 des Zahlungskontengesetzes („Ba-
siskonto nach dem ZKG“) ist 
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6 Identifikationsverfahren 
bei Kontoeröffnung 

6.1 Angabe, ob die Identifikation am Schalter bei der 
Kontoeröffnung angeboten wird 

6.2 Angabe, ob die Identifikation über Post-Ident bei 
der Kontoeröffnung angeboten wird 

6.3 Angabe, ob die Identifikation über Video-Ident 
bei der Kontoeröffnung angeboten wird 

6.4 Angabe, ob ein sonstiges Identifikationsverfah-
ren bei der Kontoeröffnung angeboten wird 

7 Filialkonto Angabe, ob der überwiegende Anteil der verbunde-
nen Dienste in der Filiale oder am Terminal genutzt 
werden kann 

8 Online-Konto Angabe, ob der überwiegende Anteil der verbunde-
nen Dienste online angeboten wird 

9 Banking-App Angabe, ob der überwiegende Anteil der verbunde-
nen Dienste über eine Banking-App genutzt werden 
kann 

10 Art des Autorisierungsver-
fahrens  

 

10.1 Angabe, ob Push-TAN1) für den Zugriff auf das 
Zahlungskonto und für die Nutzung der Dienste an-
geboten wird, sowie Entgelte hierfür 

10.2 Angabe, ob Chip-TAN für den Zugriff auf das 
Zahlungskonto und für die Nutzung der Dienste an-
geboten wird, sowie Entgelte hierfür 

10.3 Angabe, ob Foto-TAN für den Zugriff auf das 
Zahlungskonto und für die Nutzung der Dienste an-
geboten wird, sowie Entgelte hierfür 

10.4 Angabe, ob Homebanking Computer Interface 
(HBCI) mit Chipkarte für den Zugriff auf das Zah-
lungskonto und für die Nutzung der Dienste ange-
boten wird, sowie Entgelte hierfür 

10.5 Angabe, ob Smart-TAN für den Zugriff auf das 
Zahlungskonto und für die Nutzung der Dienste an-
geboten wird, sowie Entgelte hierfür 

10.6 Angabe, ob ein sonstiges Autorisierungsver-
fahren für den Zugriff auf das Zahlungskonto und für 
die Nutzung der Dienste angeboten wird, sowie Ent-
gelte hierfür 

10.7 Angabe, ob ein TAN-Generator erforderlich ist, 
sowie Entgelte hierfür 

                                                
1) Transaktionsnummer, im Folgenden TAN. 
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11 Zahlungskonto mit Bedin-
gung 

11.1 Angabe, ob das Angebot der Kontoeröffnung 
oder Kontoführung mit einer besonderen Bedingung 
verbunden ist 

11.2 Angabe, ob das Angebot der Kontoeröffnung 
oder Kontoführung einen Mindestgeldeingang vo-
raussetzt, sowie der Betrag des Mindestgeldein-
gangs   

11.3 Angabe, ob das angeboten Zahlungskonto ein 
Schülerkonto ist 

11.4 Angabe, ob das angeboten Zahlungskonto ein 
Auszubildenden- oder Studierendenkonto ist 

11.5 Angabe, ob das angeboten Zahlungskonto ein 
Gehaltskonto ist 

11.6 Angabe, ob das angeboten Zahlungskonto ein 
Rentner- oder Pensionärskonto ist 

11.7 Angabe, ob das Zahlungskonto mit einer sons-
tigen Bedingung angeboten wird 

12 Monatliches Entgelt für die 
Kontoführung 

§ 17 Absatz 1 Nummer 1 des 
Zahlungskontengesetzes 

Angabe des monatlichen Entgelts 

13 Entgelte für Kontoauszug 

§ 17 Absatz 1 Nummer 1 des 
Zahlungskontengesetzes 

13.1 Angabe, ob Kontoauszug per Post verfügbar 
ist, sowie Entgelte hierfür 

13.2 Angabe, ob Kontoauszug am Terminal verfüg-
bar ist, sowie Entgelte hierfür 

13.3 Angabe, ob Kontoauszug online verfügbar ist, 
sowie Entgelte hierfür 

14 Habenzins 14.1 Angabe, ob der Zahlungsdienstleister für das 
Guthaben auf dem Zahlungskonto einen Haben-
zinssatz gewährt, sowie dessen Höhe in Prozent 
pro Jahr   

14.2 Angabe, ob die Zahlung des Habenzinses ei-
ner Bedingung unterliegt 

15 Verwahrentgelt 

 

15.1 Angabe, ob der Zahlungsdienstleister für das 
Guthaben auf dem Zahlungskonto ein Verwahrent-
gelt berechnet, sowie dessen Höhe in Prozent pro 
Jahr 

15.2 Angabe, ob das Verwahrentgelt einer Bedin-
gung unterliegt 
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16 Überweisung 

§ 17 Absatz 1 Nummer 1 des 
Zahlungskontengesetzes 

16.1 Angabe, ob Online-Überweisung angeboten 
wird, sowie Entgelte hierfür 

16.2 Angabe, ob Überweisung am Schalter angebo-
ten wird, sowie Entgelte hierfür 

16.3 Angabe, ob Überweisung am Terminal ange-
boten wird, sowie Entgelte hierfür 

16.4 Angabe, ob Überweisung am Telefon angebo-
ten wird, sowie Entgelte hierfür 

16.5 Angabe, ob sonstige Überweisung ohne Beleg 
angeboten wird, sowie Entgelte hierfür 

16.6 Angabe, ob sonstige Überweisung mit Beleg 
angeboten wird, sowie Entgelte hierfür 

16.7 Angabe, ob Überweisung einer sonstigen Be-
dingung unterliegt 

17 Echtzeit-Überweisung Angabe, ob Echtzeit-Überweisung angeboten wird, 
sowie Entgelte hierfür 

18 Gutschrift einer Überwei-
sung 

§ 17 Absatz 1 Nummer 1 des 
Zahlungskontengesetzes 

Angabe des Entgelts für die Gutschrift einer Über-
weisung  

19 Dauerauftrag 

§ 17 Absatz 1 Nummer 1 des 
Zahlungskontengesetzes 

19.1 Angabe, ob Einrichtung eines Dauerauftrags 
angeboten wird, sowie Entgelte hierfür 

19.2 Angabe, ob Änderung eines Dauerauftrags an-
geboten wird, sowie Entgelte hierfür 

19.3 Angabe, ob Löschung eines Dauerauftrags an-
geboten wird, sowie Entgelte hierfür 

20 Lastschrift 

§ 17 Absatz 1 Nummer 1 des 
Zahlungskontengesetzes 

20.1 Angabe, ob Lastschrift angeboten wird, sowie 
Entgelte hierfür 

20.2 Angabe, ob Lastschrift einer sonstigen Bedin-
gung unterliegt  

21 Berechtigte Ablehnung der 
Einlösung einer Lastschrift 
durch den Zahlungsdienst-
leister 

§ 17 Absatz 1 Nummer 1 des 
Zahlungskontengesetzes 

Angabe des Entgelts für die berechtigte Ablehnung 
der Einlösung einer Lastschrift durch den Zahlungs-
dienstleister  
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22 Berechtigte Ablehnung der 
Ausführung eines Überwei-
sungsauftrags durch den 
Zahlungsdienstleister 

§ 17 Absatz 1 Nummer 1 des 
Zahlungskontengesetzes  

Angabe des Entgelts für die berechtigte Ablehnung 
der Ausführung eines Überweisungsauftrags durch 
den Zahlungsdienstleister  

23 Bargeldeinzahlung 

§ 17 Absatz 1 Nummer 1 des 
Zahlungskontengesetzes 

Angabe, ob Bargeldeinzahlung am Schalter ange-
boten wird, sowie Entgelte hierfür 

24 Bargeldauszahlung 

§ 17 Absatz 1 Nummer 1 des 
Zahlungskontengesetzes 

Angabe, ob Bargeldauszahlung am Schalter ange-
boten wird, sowie Entgelte hierfür 

25 Ausgabe und Einsatz einer 
Debitkarte 

§ 17 Absatz 1 Nummer 1 des 
Zahlungskontengesetzes  

25.1 Angabe, ob die Ausgabe einer Debitkarte an-
geboten wird, einschließlich der Bezeichnung der 
jeweiligen Karte, sowie Entgelte hierfür 

25.2 Angabe, ob die Bargeldeinzahlung mit der De-
bitkarte am Terminal angeboten wird, sowie Ent-
gelte hierfür 

25.3 Angabe, ob die Bargeldauszahlung mit der De-
bitkarte am eigenen Geldautomaten in Euro im 
EWR angeboten wird, sowie Entgelte hierfür 

25.4 Angabe, ob die Bargeldauszahlung mit der De-
bitkarte im Geldautomatenverbund in Euro im EWR 
angeboten wird, sowie Entgelte hierfür 

25.5 Angabe, ob die Bargeldauszahlung mit der De-
bitkarte an fremden Geldautomaten in Euro im EWR 
angeboten wird, sowie Entgelte hierfür 

25.6 Angabe, ob die Bargeldauszahlung mit der De-
bitkarte an fremden Geldautomaten in Fremdwäh-
rung angeboten wird, sowie Entgelte hierfür  

25.7 Angabe, ob die Debitkarte zum Bezahlen in 
Euro im EWR eingesetzt werden kann, sowie Ent-
gelte hierfür 

25.8 Angabe, ob die Debitkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung eingesetzt werden kann, sowie Ent-
gelte hierfür 

26 Ausgabe und Einsatz einer 
Kreditkarte 

26.1 Angabe, ob die Ausgabe einer Kreditkarte an-
geboten wird, einschließlich der Bezeichnung der 
jeweiligen Karte, sowie Entgelte hierfür 
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§ 17 Absatz 1 Nummer 1 des 
Zahlungskontengesetzes 

26.2 Angabe, ob die Bargeldauszahlung mit Kredit-
karte an eigenen Geldautomaten in Euro im EWR 
angeboten wird, sowie Entgelte hierfür 

26.3 Angabe, ob die Bargeldauszahlung mit Kredit-
karte an fremden Geldautomaten in Euro im EWR 
angeboten wird, sowie Entgelte hierfür 

26.4 Angabe, ob die Bargeldauszahlung mit Kredit-
karte an fremden Geldautomaten in Fremdwährung 
angeboten wird, sowie Entgelte hierfür und Angabe, 
ob diese Bargeldauszahlung einer besonderen Be-
dingung unterliegt 

26.5 Angabe, ob die Kreditkarte zum Bezahlen in 
Euro im EWR eingesetzt werden kann, sowie Ent-
gelte hierfür 

26.6 Angabe, ob die Kreditkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung eingesetzt werden kann, sowie Ent-
gelte hierfür 

27 Eingeräumte Kontoüber-
ziehung 

§ 17 Absatz 1 Nummer 4 des 
Zahlungskontengesetzes  

Angabe, ob eingeräumte Überziehung des Zah-
lungskontos angeboten wird, sowie der Sollzinssatz 
in Prozent pro Jahr 

28 Geduldete Kontoüberzie-
hung 

§ 17 Absatz 1 Nummer 4 des 
Zahlungskontengesetzes 

Angabe, ob geduldete Überziehung des Zahlungs-
kontos angeboten wird, sowie der Sollzinssatz in 
Prozent pro Jahr 

29 Vertragsstrafen 

§ 17 Absatz 1 Nummer 1 des 
Zahlungskontengesetzes 

Angabe, ob etwaige Vertragsstrafen in Bezug auf 
die angebotenen Dienste und Pakete bestehen 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Artikel 7 Absatz 1 der europäischen Zahlungskontenrichtlinie schreibt den Mitgliedstaaten 
vor, sicherzustellen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher entgeltfreien Zugang zu min-
destens einer Website haben, die einen Vergleich der Entgelte ermöglicht, die von Zah-
lungsdienstleistern auf nationaler Ebene zumindest für die maßgeblichen Zahlungskonten-
dienste berechnet werden. Das Zahlungskontengesetz setzt diese Richtlinie um und regelt, 
dass die Bundesanstalt eine solche Vergleichswebsite betreibt und verpflichtet die Zah-
lungsdienstleister, die Daten zu den Vergleichskriterien nach dem Zahlungskontengesetz 
an die Bundesanstalt zu melden.  

II. Wesentlicher Inhalt der Verordnung 

Die Verordnung konkretisiert und ergänzt auf der Grundlage des § 19 Absatz 1 und 3 in 
Verbindung mit § 19 Absatz 5 des Zahlungskontengesetzes die Vergleichskriterien nach 
§ 17 Absatz 1 des Zahlungskontengesetzes vom 11. April 2016 (BGBl. I S. 720), das zuletzt 
durch Artikel X Absatz X des Zukunftsfinanzierungsgesetzes vom XXXXX (BGBl. 2023 I Nr. 
XXXX) geändert worden ist, und die in § 17 Absatz 2 des Zahlungskontengesetzes neu 
aufgenommene Meldeverpflichtung der Zahlungsdienstleister gegenüber der Bundesan-
stalt.  

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Ermächtigungsgrundlage 

Die Bundesanstalt ist ermächtigt, auf der Grundlage des § 19 Absatz 1 und 3 in Verbindung 
mit § 19 Absatz 5 des Zahlungskontengesetzes in Verbindung mit § X der Verordnung vom 
XXXXX (BGBl. I S. XXXX) zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsver-
ordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der durch Artikel X der 
Verordnung vom XXXXXX (BGBl. I S. XXXX) eingefügt worden ist, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesministerium der Justiz und dem Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz diese 
Verordnung in Bezug auf die dort geregelten Vorgaben zu erlassen. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Die Verordnung ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit völkerrechtlichen Ver-
trägen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 
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VI. Regelungsfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Keine. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Keine. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

4. Erfüllungsaufwand 

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand. Die Verordnung konkretisiert die Vorgaben, die sich 
aus den Änderungen des Zahlungskontengesetzes ergeben. Die Änderungen wurden mit 
dem Zukunftsfinanzierungsgesetz vom xx.xx.2023 eingefügt. Wesentliche Erfüllungsauf-
wände, die sich hieraus ergeben, wurden bereits im Zukunftsfinanzierungsgesetz bzw. in 
der Vergleichswebsitesverordnung vom 16.07.2018 (BGBl. I S. 1182) berücksichtigt. 

5. Weitere Kosten 

Es entstehen keine weiteren Kosten. 

6. Weitere Regelungsfolgen 

Die Verordnung hat keine Auswirkungen auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
der Menschen, auf den demografischen Wandel, auf Menschen mit Behinderungen oder 
auf die Gleichstellung von Frauen und Männern. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Da das Zahlungskontengesetz und die darin enthaltene Ermächtigungsgrundlage zeitlich 
nicht befristet sind, kommt auch eine Befristung der normkonkretisierenden Rechtsverord-
nung nicht in Betracht. 

Die Regelungen des Zahlungskontengesetzes, mit denen der Betrieb der Vergleichswebs-
ite durch die Bundesanstalt ermöglicht wird, sollen nach einer Frist von 5 Jahren nach In-
krafttreten der zur Website erforderlichen Durchführungsverordnung evaluiert werden.  

B. Besonderer Teil 

Diese Vergleichswebsite ermöglicht es Verbraucherinnen und Verbrauchern sich entgeltfrei 
über die Konditionen für Zahlungskonten (z. B. Girokonten) verschiedener Zahlungsdienst-
leister informieren. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Ausgestaltungen der Entgelte für 
Zahlungskonten, die teilweise an verschiedene Bedingungen oder das konkrete Nutzerver-
halten geknüpft sind.  

Um einen Vergleich der Zahlungskonten zu ermöglichen, ist es daher notwendig, die ein-
zelnen Angaben zu den Vergleichskriterien nach einem einheitlichen Schema abzufragen 
und auf der Vergleichswebsite darzustellen. Die Vergleichswebsite kann deshalb nur einen 
ersten Überblick über die anfallenden Entgelte bieten. 
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Um einen vollständigen Überblick über die Konditionen für ein konkretes Zahlungskonto zu 
erhalten, müssen Verbraucherinnen und Verbraucher sich direkt an den jeweiligen Zah-
lungsdienstleister wenden, da der Zahlungskontenvertrag zwischen der Verbraucherin bzw. 
dem Verbraucher und dem Zahlungsdienstleister geschlossen wird. Für diesen Vertrag sind 
daher die jeweils zwischen diesen vertraglich vereinbarten Entgelte, Kosten, Vertragsstra-
fen und sonstigen Regelungen maßgeblich. 

Zu § 1 (Regelungsgegenstand) 

Diese Vorschrift bestimmt den Regelungsgegenstand dieser Verordnung.  

Zu § 2 (Daten zu Kriterien für die Meldeverpflichtung) 

Die Regelung konkretisiert die in § 17 Absatz 2 des Zahlungskontengesetzes neu einge-
führte Meldeverpflichtung der Zahlungsdienstleister zu Vergleichskriterien gegenüber der 
Bundesanstalt. Die Meldeverpflichtung gilt für alle Zahlungsdienstleister, die in der Bundes-
republik Deutschland ein Zahlungskonto für Verbraucher anbieten. Hierdurch wird sicher-
gestellt, dass der Zahlungskontenvergleich entsprechend der Maßgabe des § 18 Num-
mer 6 des Zahlungskontengesetzes einen wesentlichen Teil des deutschen Marktes abde-
cken kann. 

Andere Arten von Konten, wie zum Beispiel Geschäftskonten oder Tagesgeldkonten sind 
von der Meldeverpflichtung nicht erfasst und werden auch nicht an die Bundesanstalt ge-
meldet. Zahlungsdienstleister, die keine Zahlungskonten für Verbraucher anbieten, fallen 
nicht unter die Meldeverpflichtung. 

Auch Zahlungsdienstleister mit Sitz im Ausland, die im Anwendungsbereichs des Zahlungs-
kontengesetzes Zahlungskonten für Verbraucherinnen und Verbraucher anbieten, werden 
von der Verordnung erfasst und müssen die Daten zu Vergleichskriterien an die Bundes-
anstalt melden. Dies gilt auch für Zweigstellen und Zweigniederlassungen, die in der Bun-
desrepublik Deutschland für Verbraucherinnen und Verbraucher Zahlungskontendienste 
anbieten und Zahlungskonten führen. Träger der Rechte und Pflichten nach dieser Verord-
nung ist das Unternehmen mit Sitz im Ausland, das diese Zweigniederlassung oder Zweig-
stelle betreibt. 

Die Regelung spezifiziert die zu meldenden Angaben zum jeweiligen Zahlungsdienstleister 
sowie zu den von diesem angebotenen Zahlungskonten. Hierdurch wird sichergestellt, dass 
alle Zahlungsdienstleister einheitlich vorgehen und so die Angaben verglichen werden kön-
nen. Die konkret zu meldenden Angaben (z. B. ob ein Betrag in einem bestimmten Zahlen-
format anzugeben ist oder eine Auswahl zu treffen ist) ergeben sich aus den veröffentlichten 
Informationen nach § 5 Absatz 2 . 

Bei den Daten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 7 handelt es sich um Angaben, um den 
jeweiligen Zahlungsdienstleister sowie die von diesem angebotenen Zahlungskonten zu 
identifizieren. Die Angaben zum Zahlungsdienstleister ermöglichen Verbraucherinnen und 
Verbrauchern eine Kontaktaufnahme mit dem Zahlungsdienstleister, zum Beispiel um wei-
tere Informationen zum Zahlungskonto zu erlangen.  

Die Daten zu den verbindlichen Vergleichskriterien nach § 2 Absatz 1 Nummer 8, ermögli-
chen Verbraucherinnen und Verbrauchern die angebotenen Zahlungskonten zu verglei-
chen. Die Zahlungsdienstleister müssen bereits nach der bisherigen Rechtslage Ver-
gleichskriterien für den Betreiber einer Vergleichswebsite und Entgeltinformationen für Ver-
braucher bereitstellen. Bislang stellen die Zahlungsdienstleister diese Informationen auf ih-
rer eigenen Website aktualisiert bereit. Künftig sind die Vergleichskriterien elektronisch an 
die Bundesanstalt zu übermitteln.  
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Häufig werden Dienstleistungen zu Zahlungskonten durch die Zahlungsdienstleister in ei-
nem Paket angeboten, für das sie ein monatliches Entgelt für die Kontoführung berechnen. 
Die Zahlungsdienstleister gestalten die Pakete in ihrem Umfang jeweils unterschiedlich aus. 
Um für die Verbraucherinnen und Verbraucher mehr Transparenz zu schaffen, ist durch 
den Zahlungsdienstleister anzugeben, ob ein bestimmter Dienst bereits in dem monatlichen 
Entgelt für die Kontoführung enthalten ist. Ist dies nicht der Fall, ist die Höhe des weiteren 
Entgelts anzugeben. 

Zu Absatz 1 

Zu Nummer 1 

Der Name des Zahlungsdienstleisters meint die Firma des Zahlungsdienstleisters unter der 
dieser im Handelsregister eingetragen ist. 

Zu Nummer 2 

Wenn der Zahlungsdienstleister im Geschäftsverkehr unter einer weiteren Bezeichnung 
auftritt, ist diese zusätzlich zum Namen des Zahlungsdienstleisters anzugeben. Zahlungs-
konten, die nicht unter dem Namen der juristischen Person des Zahlungsdienstleisters an-
geboten werden, können so unter der für Verbraucherinnen und Verbraucher gängigen Be-
zeichnung gesucht werden. Hierdurch wird für Verbraucherinnen und Verbraucher auch bei 
Zahlungsdienstleistern, die mehrere Bezeichnungen oder Marken verwenden (zum Beispiel 
für eine Niederlassung oder nach einer Fusion) erkennbar, welche juristische Person recht-
lich der Anbieter des Zahlungskontos ist. 

Zu Nummer 3 

Adresse meint den juristischen Sitz des Zahlungsdienstleisters. 

Zu Nummer 4 

Die Internetadresse des Zahlungsdienstleisters ermöglicht Verbraucherinnen und Verbrau-
chern weitergehende Informationen zu den angebotenen Zahlungskonten (z. B. die voll-
ständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder das Preis- und Leistungsverzeichnis) 
direkt auf der Internetseite des Zahlungsdienstleisters einzuholen.  

Zu Nummer 5 

Der Kontakt ist für die Umsetzung eines nach § 18 Nummer 7 des Zahlungskontengesetzes 
vorgesehenen wirksamen Verfahrens für Verbrauchermeldungen erforderlich.  

Danach ist ein wirksames Verfahren für die Meldung unrichtiger Informationen über Ent-
gelte, Kosten und Vertragsstrafen vorzusehen. 

Das Verbrauchermeldeverfahren dient dazu, dass der Zahlungsdienstleister unrichtige In-
formationen zu Zahlungskonten überprüfen und bei Bedarf korrigieren kann.  

Durch die Angabe einer Kontaktmöglichkeit für Verbrauchermeldungen an den Zahlungs-
dienstleister kann die Bundesanstalt auf der Vergleichswebsite Verbraucherinnen und Ver-
brauchern eine direkte Kontaktaufnahme zum Zahlungsdienstleister anbieten. Verbrauche-
rinnen und Verbraucher können so etwaige unrichtige Informationen zu Entgelten, Kosten 
und Vertragsstrafen unmittelbar an den Zahlungsdienstleister melden. Dadurch können die 
Zahlungsdienstleister ohne weitere Zwischenschritte über die Bundesanstalt auf die Ver-
brauchermeldung wirksam und effizient reagieren. Sie erhalten damit die unbürokratische 
Möglichkeit die gemeldeten Informationen zu überprüfen und können bei Bedarf ihre Ver-
pflichtung nach § 17 Absatz 2 des Zahlungskontengesetzes unmittelbar erfüllen, in dem sie 
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die Berichtigung unrichtiger Informationen nach § 2 Absatz 2 melden. Eine individuelle 
Rückmeldung auf Verbrauchermeldungen ist nicht erforderlich. 

Zu Nummer 6 

Die Produktbezeichnung dient der Zuordnung der gemeldeten Vergleichskriterien zu einem 
bestimmten vom Zahlungsdienstleister angebotenen Zahlungskonto. Hier ist die Produkt-
bezeichnung anzugeben unter der das Zahlungskonto am deutschen Markt angeboten wird. 

Zu Nummer 7 

Die Angabe des Datums der Meldung dient der Umsetzung des § 18 Nummer 5 des Zah-
lungskontengesetzes. Die Angabe des Datums der Meldung des einheitlichen und vollstän-
digen Datensatzes im Sinne von § 4 Absatz 1 bezieht sich sowohl auf die erste Meldung 
als auch auf weitere Meldungen. Damit wird für Verbraucherinnen und Verbraucher erkenn-
bar, welchen Stand die übermittelten Informationen zu dem jeweiligen Zahlungskonto ha-
ben. 

Zu Nummer 8 

Die Anlage 1 zu § 2 Absatz 1 Nummer 8 benennt im Einzelnen die verbindlichen Ver-
gleichskriterien. Diese entsprechen im Wesentlichen den bereits nach bisheriger Rechts-
lage für den Betreiber einer Vergleichswebsite bereitzustellenden Angaben und den vom 
Zahlungsdienstleister zur Verfügung zu stellenden Entgeltinformationen. Zusätzlich wurden 
Vergleichskriterien wie z. B. die Art des Identifikationsverfahrens bei Kontoeröffnung, die 
Art des Autorisierungsverfahrens für den Zugriff auf das Konto oder die Echtzeitüberwei-
sung aufgegriffen, um die Weiterentwicklung der im Zusammenhang mit Zahlungskonten 
angebotenen Dienste abbilden zu können. Diese sind zwar selbst keine maßgeblichen Zah-
lungskontendienste nach § 2 Absatz 6 des Zahlungskontengesetzes, stehen aber in einem 
unmittelbaren Zusammenhang mit der Nutzung der maßgeblichen Zahlungskontendienste. 

Zu Absatz 2 

Die Regelung stellt klar, dass die Meldepflicht nach § 17 Absatz 2 des Zahlungskontenge-
setzes auch die Berichtigung unrichtiger Meldungen umfasst.  

Für die Berichtigung unrichtiger Informationen nach § 2 Absatz 2 gelten die Fristen nach 
§ 17 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Zahlungskontengesetzes entsprechend, mit der Maßgabe 
dass auf die Unrichtigkeit der Meldung des Zahlungsdienstleisters abzustellen ist. 

Zu § 3 (Frist für die erstmalige Umsetzung der Meldeverpflichtung) 

Für die die erstmalige Umsetzung der Meldeverpflichtung sieht die Verordnung einen Mel-
dezeitraum vor, damit die Zahlungsdienstleister die Voraussetzungen für die Meldung der 
Daten schaffen können. Die weiteren Meldezeiträume ergeben sich unmittelbar aus § 17 
Absatz 2 Satz 2 und 3 des Zahlungskontengesetzes. 

Zu § 4 (Form der Meldung) 

Die elektronisch einzumeldenden Daten werden von der Bundesanstalt nicht aufbereitet. 
Sowohl bei der erstmaligen Meldung als auch bei jeder Aktualisierung ist jeweils der voll-
ständige Datensatz für alle von einem Zahlungsdienstleister für Verbraucherinnen und Ver-
braucher angebotenen Zahlungskonten an die Bundesanstalt zu übermitteln. Dies gilt auch, 
wenn die weitere Meldung aufgrund der Änderung nur einer einzelnen Angabe (z. B. An-
passung des Entgelts für die Kontoführung, Änderung des Habenzinssatzes) oder zur Be-
richtigung einer unrichtig gemeldeten Information abgegeben wird. 
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Zu § 6 (Ordnungsgemäße Datenübermittlung) 

Um die ordnungsgemäße Datenübermittlung sicherzustellen, müssen die Zahlungsdienst-
leister unter anderem die technischen Voraussetzungen schaffen und für deren einwand-
freie Funktionsfähigkeit Sorge tragen. Etwaige technische Beeinträchtigungen sind unver-
züglich zu beheben. 

Die Voraussetzungen für die Registrierung der Zahlungsdienstleister nach dem jeweils ak-
tuellen Benutzerhandbuch für die Meldeplattform und das Informationsblatt für die Zulas-
sung zum Fachverfahren und die Nutzung des Fachverfahrens sind zu beachten. 

Zahlungsdienstleister können die Meldepflicht auch durch einen Dritten erfüllen. Es muss 
sichergestellt sein, dass die meldende Person befugt ist für den meldenden Zahlungsdienst-
leister Erklärungen abzugeben. 

Jede Änderung der bei Registrierung oder Zulassung zum Fachverfahren erforderlichen 
Angaben ist der Bundesanstalt mit der nächsten Meldung über die Meldeplattform mitzutei-
len. 

Eine Übermittlung von Daten, die von den Vorgaben nach § 5 Absatz 2 abweicht, erfüllt 
nicht die Meldepflicht. 

Zu § 6 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Verordnung. 

Zu Anlage 1 (Zu meldende Daten zu den verbindlichen Vergleichskriterien ) 

Die Anlage 1 bestimmt die nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 zu meldenden Daten zu den ver-
bindlichen Vergleichskriterien. Hierdurch wird sichergestellt, dass alle Zahlungsdienstleister 
einheitlich vorgehen und so die jeweiligen Angaben zu den Vergleichskriterien verglichen 
werden können. Alle Angaben sind daher Pflichtangaben. Zu den einzelnen Kriterien ist 
anzugeben, ob der jeweilige Dienst verfügbar und ob er in dem monatlichen Entgelt für die 
Kontoführung enthalten ist. Ist dies nicht der Fall, ist die Höhe der hierfür zusätzlich anfal-
lenden Entgelte und Kosten, einschließlich etwaiger Mindestentgelte, anzugeben. Der kon-
kret zu meldenden Inhalt ergibt sich aus den veröffentlichten Informationen nach 
§ 5 Absatz 2 Nummer 4.  

Zu Nummer 1 

Die Regelung konkretisiert das Kriterium des § 17 Absatz 1 Nummer 2 des Zahlungskon-
tengesetzes. 

Zu den Filialen ist jeweils die Postleitzahl anzugeben, um den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern zu ermöglichen, gezielt nach Filialen in einem bestimmten Bereich zu suchen. 

Zu Nummer 2 

Die Regelung konkretisiert das Kriterium des § 17 Absatz 1 Nummer 3 des Zahlungskon-
tengesetzes. 

Unter den Begriff des „Geldautomaten“ fallen keine Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten von 
Bargeld, wie sie z. B. an der Supermarktkasse, an der Kasse der Tankstelle oder durch 
App-Dienste angeboten werden. 
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Für die Verbraucherinnen und Verbraucher kommt es bei der Nutzung von Geldautomaten 
darauf an, ob diese mittels Debitkarten oder Kreditkarten unentgeltlich genutzt werden kön-
nen. Das Vergleichskriterium bezieht sich auch auf Geldautomaten anderer Institute, bei 
denen eine unentgeltliche Nutzung der Geldausgabefunktion gegeben ist, zum Beispiel in-
nerhalb eines Geldautomatenverbundes oder einer sonstigen Kooperation. 

Zu Nummer 3 

Für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist wesentlich, wie ihre Einlagen auf den Zah-
lungskonten abgesichert sind. Die gesetzlichen Einlagensicherungssysteme in Europa sind 
durch europäische Vorgaben harmonisiert. Über die dort festgelegten Mindestvorgaben 
hinaus haben Staaten im EWR dennoch die Möglichkeit hiervon geringfügig abzuweichen. 
Die Angaben zur Einlagensicherung differenzieren zudem zwischen den gesetzlichen und 
den freiwilligen Einlagensicherungen. 

Zu Nummer 3 und Nummer 5 

Für Verbraucherinnen und Verbraucher, die ein gemeinschaftlich geführtes Zahlungskonto 
benötigen, ist die Angabe „Gemeinschaftskonto“ als Vergleichskriterium relevant. 

Die Meldeverpflichtung bezieht sich auch auf Basiskonten nach dem Zahlungskontenge-
setz. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist häufig nicht erkennbar, ob es sich bei dem 
angebotenen Zahlungskonto um ein Basiskonto nach dem Zahlungskontengesetz oder um 
ein „normales“ Girokonto handelt. Daher ist das Vergleichskriterium „Basiskonto nach dem 
ZKG“ konkret auszuwählen. 

Zu Nummer 4 

Zur Art der Identifikation bei der Kontoeröffnung können die derzeit häufigsten Verfahren 
angegeben werden. Um die Angaben auf der Vergleichswebsite für weitere Verfahren zu 
öffnen, können auch sonstige Verfahren ausgewählt werden. 

Zu Nummer 5, Nummer 8 und Nummer 9 

Die Kriterien zur Art der Kontoführung ermöglichen Verbraucherinnen und Verbrauchern, 
gezielt nach ihren jeweiligen Bedürfnissen den Kontovergleich auf eine bestimmte Art der 
Kontoführung zu beschränken, wie etwa auf ein Filialkonto, Onlinekonto oder die Nutzung 
einer Banking-App. 

Zu Nummer 6 

Zur Art des Autorisierungsverfahrens für den Zugriff auf das Zahlungskonto und die Nut-
zung der Dienste können die derzeit häufigsten Verfahren angegeben werden. Um die An-
gaben auf der Vergleichswebsite für weitere Verfahren zu öffnen, können auch sonstige 
Verfahren ausgewählt werden. 

Zu Nummer 7 

Die Kriterien für besondere Bedingungen für die Kontoeröffnung ermöglichen Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern, den Kontovergleich auf solche Kontomodelle zu beschränken, 
für die Verbraucherinnen und Verbraucher die Voraussetzungen erfüllen, wie z. B. Schüler- 
oder Gehaltskonto. 

Zu Nummer 5  

Das monatliche Entgelt für die Kontoführung ist ein wesentliches Kriterium bei der Auswahl 
eines Zahlungskontos. Entsprechend wird bei einzelnen mit einem Zahlungskonto jeweils 
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verbundenen Diensten abgefragt, ob die Entgelte hierfür im angebotenen Paket und damit 
im Entgelt für die Kontoführung enthalten sind oder ob jeweils ein gesondertes Entgelt er-
hoben wird.  

Zu Nummer 13 

Der Kontoauszug ist für Verbraucherinnen und Verbraucher eine wichtige Information über 
die Buchungen auf ihrem Zahlungskonto. Nur mit diesem können sie Buchungsfehler ent-
decken. Daher haben die Zahlungsdienstleister die Entgelte für die unterschiedlichen Arten 
des Kontoauszugs zu melden.  

Zu Nummer 5 und Nummer 15 

Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass sowohl der Habenzinssatz als auch ein 
etwaiges Verwahrentgelt für Verbraucherinnen und Verbraucher ein wichtiges Vergleichs-
kriterium ist. 

Zu Nummer 9, Nummer 9 und Nummer 18 

Die Kriterien für Überweisungen entsprechen weitgehend den bereits nach der bisherigen 
Rechtslage von Zahlungsdienstleistern zu veröffentlichenden Angaben zu den unterschied-
lichen Arten der Überweisungen, d. h. am Schalter, Online-Überweisungen, Überweisun-
gen am Terminal etc.  

Neu hinzugekommen ist das Entgelt für die Echtzeit-Überweisung, das von vielen Zah-
lungsdienstleistern bereits in der Entgeltinformation aufgeführt und veröffentlicht wird.  

Zu Nummer 5 und Nummer 20  

Regelmäßig wiederkehrende Geldbeträge können Verbraucherinnen und Verbraucher im 
Wege der Lastschrift oder über einen Dauerauftrag zahlen. Lastschrift und Dauerauftrag 
sind wichige Instrumente um Zahlungsvorgänge zu rationalisieren und einem Zahlungsver-
zug vorzubeugen. 

Zu Nummer 21 und Nummer 22 

Diese Entgelte fallen an, wenn ein Zahlungsdienstleister eine Lastschrift in Euro aus EWR-
Staaten berechtigterweise nicht einlöst oder einen Überweisungsauftrag in Euro in EWR-
Staaten berechtigterweise nicht ausführt. 

Zu Nummer 10 

Mit dem Kriterium wird abgefragt, ob eine Bargeldein- oder -auszahlung am Schalter mög-
lich ist. Ebenso werden die hierfür anfallenden Entgelte abgefragt. 

Zu Nummer 11 

Als Debitkarten sind solche Zahlungskarten zu erfassen, die mit dem Zahlungskonto des 
Kunden verbunden sind und bei denen der Betrag jeder Transaktion durch die Verwendung 
dieser Zahlungskarte direkt und in voller Höhe von dem Konto des Kunden abgebucht wird. 

Werden zu einem Zahlungskonto unterschiedliche Arten von Debitkarten angeboten, kön-
nen Zahlungsdienstleister auch mehrere Debitkarten erfassen. 

Für den Vergleich werden die Möglichkeiten und die jeweiligen Entgelte zur Bargeldeinzah-
lung, Möglichkeiten zur Bargeldauszahlung an eigenen Geldautomaten, im Geldautoma-
tenverbund oder an fremden Geldautomaten sowie in Euro oder Fremdwährung abgefragt. 
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Weiterhin wird die Möglichkeit und das jeweilige Entgelt für den Einsatz der Debitkarte zum 
Bezahlen in Euro oder in Fremdwährung erfasst. Das Entgelt für den Einsatz der Debitkarte 
zum Bezahlen in Euro ist zwar derzeit nicht gesondert in der Liste der maßgebliche Zah-
lungskontendienst enthalten. Da es sich hierbei um einen häufig genutzen Zahlungsdienst 
handelt, ist dieses Entgelt für Verbraucherinnen und Verbraucher ein wesentliches Ver-
gleichskriterium. 

Zu Nummer 12 

Als Kreditkarten sind solche Zahlungskarten zu erfassen, die mit dem Konto des Kunden 
verbunden sind und bei denen der Gesamtbetrag der Transaktionen durch die Verwendung 
dieser Zahlungskarte innerhalb eines vereinbarten Zeitraums zu einem bestimmten Termin 
in voller Höhe oder teilweise von dem Konto des Kunden abgebucht wird.  

Werden zu einem Zahlungskonto unterschiedliche Arten von Kreditkarten angeboten, kön-
nen Zahlungsdienstleister auch mehrere Kreditkarten erfassen. 

Für den Vergleich werden die Möglichkeiten und die jeweiligen Entgelte zur Bargeldaus-
zahlung an eigenen Geldautomaten oder fremden Geldautomaten sowie in Euro oder 
Fremdwährung abgefragt. Weiterhin wird die Möglichkeit und das jeweilige Entgelt für den 
Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in Euro oder in Fremdwährung erfasst. Das Entgelt 
für den Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in Euro ist zwar derzeit nicht gesondert in der 
Liste der maßgebliche Zahlungskontendienst enthalten. Da es sich hierbei um einen häufig 
genutzen Zahlungsdienst handelt, ist dieses Entgelt für Verbraucherinnen und Verbraucher 
ein wesentliches Vergleichskriterium. 

Zu Nummer 10 

Die Angabe des Sollzinssatzes für eingeräumte oder geduldete Kontoüberziehungen setzt 
die Anforderung nach § 17 Absatz 1 Nummer 4 des Zahlungskontengesetzes um. 

Zu Nummer 14 

Die Angabe zu etwaigen Vertragsstrafen setzt die Anforderung nach § 17 Absatz 1 Num-
mer 1 des Zahlungskontengesetzes um. 


